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Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes,
des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstätten-
verordnung

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanz-
ausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung werden die Rechts-
grundlagen zur Stärkung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen geschaf-
fen. Zum finanziellen Ausgleich werden die Zuweisungen an die Gemeinden über 
einen neuen Sonderlastenausgleich im Finanzausgleichsgesetz erhöht. 
Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um einen Teil der dem Land 
zustehenden Bundesmittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität 
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I  
S. 2696) zur Stärkung der Leitungen der Kindertageseinrichtungen einzusetzen. 
Außerdem werden die Mittel im Sonderlastenausgleich für Digitalisierungsmaß-
nahmen an Schulen nach § 17 a des Finanzausgleichsgesetzes erhöht.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

1. Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG)

 Mit der Änderung 
 –  wird die Verordnungsermächtigung in § 2 a Absatz 4 KiTaG um die Mög-

lichkeit erweitert, nähere Bestimmungen über die verpflichtende Festlegung 
der personellen Ausstattung (Mindestpersonalschlüssel) von Einrichtungen 
zur Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen), die Inhalte der von der Leitung 
der Tageseinrichtung wahrzunehmenden pädagogischen Leitungsaufgaben, 
den zeitlichen Umfang der Gewährung von Leitungszeit für die Leitung der 
Tageseinrichtung für pädagogische Leitungsaufgaben, die Höhe des Aus-
gleichs an Gemeinden für die gewährte Leitungszeit und die Verteilung die-
ses Ausgleichs zu regeln,
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 –  erhalten freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach § 8 KiTaG einen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Erhöhung der Personalausgaben, 
die sich aus der Gewährung von Leitungszeit für die Leitung der Tagesein-
richtung für pädagogische Leitungsaufgaben nach der geänderten Kinder-
tagesstättenverordnung ergibt. Den freien und privat-gewerblichen Trägern 
sind diese entstehenden Kosten von der Standortgemeinde in vollem Um-
fang zu erstatten.

2. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)

 Mit der Änderung werden
 –  ein neuer § 29e FAG zur Förderung der Leitungszeit der Leitungen von Kin-

dertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungs-
aufgaben eingeführt,

 –  die Finanzausgleichsmasse aufgrund der Mittelzuführungen des Landes zum 
finanziellen Ausgleich der kommunalen Mehrlasten aus der Einführung der 
Gewährung von Leitungszeit für die Leitungen von Kindertageseinrichtun-
gen für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben angepasst 
und 

 –  die Mittel im Sonderlastenausgleich für Digitalisierungsmaßnahmen an 
Schulen nach § 17a FAG erhöht.

3. Änderung der Kindertagesstättenverordnung 

  Von der in § 2a KiTaG-neu vorgesehenen Ermächtigungsgrundlage wird Ge-
brauch gemacht.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .   K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Die Kosten in Zusammenhang mit der Gewährung von Leitungszeit für die Leitungen 
von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufga-
ben werden aus Bundesmitteln finanziert, die über die in den Artikeln 3 und 4 des Ge-
setzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbe-
treuung geregelten zusätzlichen Umsatzsteueranteile zu Steuermehreinnahmen in 
Baden-Württemberg führen und bis 2022 befristet sind. Dementsprechend sind 
die entsprechenden rechtlichen Regelungen zur Umsetzung im Land befristet.
Der Ausgleichsbetrag an die Gemeinden nach § 29e FAG wird in der auf der 
Grundlage von § 2a Absatz 4 Nummer 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes zu 
erlassenden Rechtsverordnung geregelt. 

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d 

E.1 Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2  Für die Wirtschaft und die Kirchen entsteht ein geringfügiger Erfüllungsauf-
wand.

   Die Beantragung der Betriebsausgabenförderung für die zur Wahrnehmung 
von pädagogischen Leitungsaufgaben gewährte Leitungszeit (Leitungsfrei-
stellung) bei der Standortgemeinde erfolgt zusammen mit dem Antrag auf 
Förderung der Kindertageseinrichtung nach § 8 Absatz 2, 3 oder 4 KiTaG. 
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Insoweit ist lediglich von einem geringfügigen zusätzlichen Erfüllungsauf-
wand auszugehen. 

E.3  Für die Verwaltung entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 
   Die Bewilligung und Auszahlung der Förderung für die zur Wahrnehmung 

von pädagogischen Leitungsaufgaben gewährte Leitungszeit an die freien 
Träger durch die Gemeinde erfolgt zusammen mit der Förderung der Kin-
dertageseinrichtung nach § 8 Absatz 2, 3 oder 4 KiTaG. Insoweit kann von 
einem geringfügigen zusätzlichen Erfüllungsaufwand ausgegangen werden. 

F .  W e s e n t l i c h e s  E r g e b n i s  d e s  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k s

Durch die Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichs-
gesetzes und der Kindertagesstättenverordnung wird ein weiterer Beitrag für eine 
gute Bildung und Betreuung der Kinder geleistet und damit zur Bildungsgerech-
tigkeit beigetragen. Da die dem Land zustehenden Bundesmittel aus dem Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
bis 2022 befristet sind, werden die geänderten Ansprüche freier Träger auf Zu-
schüsse für die zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben gewähr-
te Leitungszeit ebenfalls bis 31. Dezember 2022 befristet. 

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7009

4

Staatsministerium Stuttgart, 8. Oktober 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg das von der Landesregierung beschlossene Gesetz 
zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes 
und der Kindertagesstättenverordnung. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des 
Landtags herbeizuführen. Die federführende Zuständigkeit liegt beim Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Beteiligt sind das Minis-
terium für Finanzen Baden-Württemberg und das Ministerium für Inneres, Digita-
lisierung und Migration Baden-Württemberg.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Änderung des Kindertages-
betreuungsgesetzes, des Finanzausgleichs-

gesetzes und der Kindertagesstätten-
verordnung

Artikel 1
Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Das Kindertagesbetreuungsgesetz in der Fassung vom 
19. März 2009 (GBl. S. 162), das zuletzt durch (...) vom 
(...) (GBl. S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 2a Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

   Die Angabe „§ 1 Abs. 1 Nr. 1“ wird durch die An-
gabe „§ 1 Absatz 1“ ersetzt.

 b)  In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 c)  Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 bis 5 
angefügt:

  „3.  die Inhalte der von der Leitung von Tagesein-
richtungen, in denen nicht ausschließlich Kin-
der im schulpflichtigen Alter gefördert werden, 
wahrzunehmenden pädagogischen Leitungs-
aufgaben,

    4.  den zeitlichen Umfang der Gewährung von 
Leitungszeit für die Leitung der Tageseinrich-
tung zur Wahrnehmung der pädagogischen 
Leitungsaufgaben und

    5.  die Höhe des Ausgleichs an Gemeinden für die 
gewährte Leitungszeit und die Verteilung die-
ser Mittel an die Gemeinden.“

2.  Nach § 7 Absatz 7 Satz 1 wird folgender Satz 2 ein-
gefügt: 

  „Die Leitung einer Kindertageseinrichtung im Sinne 
des § 1 Absatz 1, in der Kinder im Alter bis Schul-
eintritt in einer der in § 1 Absatz 1 der Kindertages-
stättenverordnung genannten Gruppe gefördert wer-
den, hat über die in Satz 1 genannten Aufgaben hinaus 
pädagogische Leitungsaufgaben nach den Maßgaben 
von § 1 Absatz 5 der Kindertagesstättenverordnung 
wahrzunehmen.“
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3. § 8 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:

   „Abweichend von Satz 1 sind die Personalausga-
ben der für die nach der Kindertagesstättenverord-
nung gewährte Leitungszeit für die Leitung einer 
Einrichtung zur Wahrnehmung von pädagogischen 
Leitungsaufgaben den Trägern der Tageseinrich-
tungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 1 in 
vollem Umfang, jedoch beschränkt auf den in die-
ser Verordnung geregelten Mindestumfang der 
Leitungszeit, zu erstatten. Dabei können die Zu-
schüsse zu den Betriebsausgaben angerechnet wer-
den, die für eine Ausstattung mit pädagogischem 
Personal geleistet werden, dessen Umfang den in 
der Kindertagesstättenverordnung vom 25. Novem-
ber 2010 (GBl. S. 1031) geregelten Umfang über-
schreitet, und soweit diese Zuschüsse nicht bereits 
nach Satz 3 angerechnet werden.“

 b) Absatz 3 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

   „Abweichend von Satz 1 sind die Personalausga-
ben der für die nach der Kindertagesstättenverord-
nung gewährte Leitungszeit für die Leitung einer 
Einrichtung zur Wahrnehmung von pädagogischen 
Leitungsaufgaben den Trägern der Tageseinrich-
tungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 in 
vollem Umfang, jedoch beschränkt auf den in die-
ser Verordnung geregelten Mindestumfang der Lei-
tungszeit, zu erstatten. Dabei können die Zuschüsse 
zu den Betriebsausgaben angerechnet werden, die 
für eine Ausstattung mit pädagogischem Personal 
geleistet werden, deren Umfang den in der Kinder-
tagesstättenverordnung festgelegten Umfang über-
schreitet.“

 c) In Absatz 4 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

   „Zusätzlich sind die Personalausgaben für die 
nach der Kindertagesstättenverordnung gewährte 
Leitungszeit für die Leitung einer Einrichtung zur 
Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufga-
ben den Trägern der Tageseinrichtungen im Sinne 
von § 1 Absatz 1 in vollem Umfang, jedoch be-
schränkt auf den in dieser Verordnung geregelten 
Mindestumfang der Leitungszeit, zu erstatten.“
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Artikel 2

Weitere Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Das Kindertagesbetreuungsgesetz, das zuletzt durch Ar-
tikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. § 2a Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch ei-
nen Punkt ersetzt.

 b) Die Nummern 3 bis 5 werden aufgehoben.

2. § 7 Absatz 7 Satz 2 wird aufgehoben.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 2 werden die Sätze 4 und 5 aufgehoben.

 b) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

 c) In Absatz 4 wird Satz 2 aufgehoben.

 Artikel 3

 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

  Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt durch (...) vom (...) 
(GBl. S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 1.  In § 1 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 werden nach der 
Angabe „2019“ die Wörter „ , 805,5 Millionen Euro 
im Jahr 2020, 818,2 Millionen Euro im Jahr 2021, 
815,3 Millionen Euro im Jahr 2022“ eingefügt und 
die Angabe „2020“ durch die Angabe „2023“ ersetzt.

 2. § 1b wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 1 werden nach der Angabe „81,02 
Prozent“ die Wörter „ , in den Jahren 2020 und 
2021 zu 81,01 Prozent, im Jahr 2022 zu 81,00 
Prozent“ eingefügt und die Angabe „2020“ durch 
die Angabe „2023“ ersetzt. 

 b)  In Nummer 2 werden nach der Angabe „18,98 
Prozent“ die Wörter „ , in den Jahren 2020 und 
2021 zu 18,99 Prozent, im Jahr 2022 zu 19,00 
Prozent“ eingefügt und die Angabe „2020“ durch 
die Angabe „2023“ ersetzt.

 3.  In § 2 Nummer 7 wird nach der Angabe „§ 29 b“ die 
Angabe „ und § 29e“ eingefügt.

 4.  In § 17a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „75“ durch 
die Angabe „145“ ersetzt.
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 5.  In § 29 c Absatz 2 werden nach Satz 1 folgende Sät-
ze eingefügt:

  „Von den Nettobetriebsausgaben des Jahres 2020 
werden 144,4 Millionen Euro, des Jahres 2021 147,3 
Millionen Euro und des Jahres 2022 150,2 Millionen 
Euro in Abzug gebracht. Außerdem werden die Net-
tobetriebsausgaben jeweils um 85 Prozent der Aus-
gaben nach der Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Kultus, Jugend und Sport zur Kindertages-
pflege reduziert.“

 6. Dem 2. Abschnitt wird folgender § 29e angefügt:

 „§ 29e

 Förderung der pädagogischen Leitungszeit

  Der Ausgleichsbetrag nach § 1 Absatz 6 der Kin-
dertagesstättenverordnung wird auf die Gemeinden 
gemäß dem in § 1 Absatz 7 dieser Rechtsverord-
nung festgelegten Schlüssel verteilt. Die Mittel sind 
zweckgebunden zu verwenden.“

 7.  In § 32 Absatz 1 wird die Angabe „29 d“ jeweils 
durch die Angabe „29e“ ersetzt.

 8.  In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird nach der 
Angabe „§§ 29a bis 29c“ die Angabe „ , § 29e“ ein-
gefügt.

 9. § 39 wird folgender Absatz 38 angefügt:

  „(38) Die Auszahlung des Erhöhungsbetrages von 
70 Millionen Euro nach Artikel 3 Nummer 4 des 
Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungs-
gesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kin-
dertagesstättenverordnung hat spätestens mit der 
Festsetzung der Leistungen nach § 32 Absatz 1 zu 
erfolgen.“ 

10. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung der Kindertagesstättenverordnung

§ 1 der Kindertagesstättenverordnung vom 25. Novem-
ber 2010 (GBl. 1031) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Das Wort „oder“ wird gestrichen und durch ein 
Komma ersetzt.

  bb)  Nach dem Wort „Gruppen“ werden die Wörter 
„oder einer Kinderkrippe“ eingefügt.
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  cc)  Nach der Angabe „§ 1 Abs. 2 bis 4“ wird die 
Angabe „und 6“ eingefügt.

  dd) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Buchstabe a) wird die Angabe „1,0“ 
durch die Angabe „1,3“ ersetzt.

   bbb)  In Buchstabe b) die Angabe „1,1“ durch 
die Angabe „1,4“ ersetzt.

  ee) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Buchstabe a) wird die Angabe „1,5“ 
durch die Angabe „1,8“ ersetzt.

   bbb)  In Buchstabe b) wird die Angabe „1,7“ 
durch die Angabe „2,0“ ersetzt.

  ff) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

   „3.  Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit be-
zogen auf 6 Stunden durchschnittlicher täg-
licher Öffnungszeit ohne Unterbrechung:

    a)  bei Kindern von    1,9 Vollzeit-
     der Vollendung des       fachkräfte,
     dritten Lebensjahres 
     bis zum Schuleintritt

    b) bei altersgemischten   2,0 Vollzeit-
     Gruppen       fachkräfte,“

  gg)  In Nummer 4 wird die Angabe „2,0“ durch die 
Angabe „2,3“ ersetzt.

  hh)  Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

   „5.  Kinderkrippe mit 15 und mehr Stunden 
wöchentlicher Öffnungszeit bezogen auf  
7 Stunden durchschnittlicher täglicher Öff-
nungszeit:    2,06 Vollzeitfachkräfte.“

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „1 bis 4“ durch die An-
gabe „1 bis 5“ ersetzt.

 c)  In Satz 4 wird die Angabe „3 und 4“ durch die An-
gabe „3, 4 und 5“ ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 3 wird die Angabe „3 und 4“ durch die An-
gabe „3, 4 und 5“ ersetzt.

 b)  In Satz 4 wird die Angabe „Nr. 1 bis 4“ durch die 
Angabe „Nummern 1 bis 5“ ersetzt.

 c) Satz 5 wird aufgehoben. 

3. Absatz 3 wird aufgehoben. 
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4.  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und der Tabelle 
werden folgende beiden Zeilen angefügt:

 „_____________________________________________________________________________

  Kinderkrippe für unter 3-Jährige 10 Kinder
   _____________________________________________________________________________

  Kinderkrippe für 2-Jährige 12 Kinder  “

5. Folgende Absätze werden angefügt: 

  „(4) Die Leitung einer Einrichtung mit einer Gruppe 
im Sinne des § 1 Absatz 1 ist im Umfang von mindes-
tens sechs Stunden wöchentlich für die Wahrnehmung 
von pädagogischen Leitungsaufgaben im Sinne des 
Absatzes 5 von der Tätigkeit in der Gruppe freizustel-
len (Leitungszeit). Umfasst eine Einrichtung zwei und 
mehr Gruppen im Sinne des § 1 Absatz 1, erhöht sich 
die Leitungszeit ab der zweiten Gruppe und für jede 
weitere Gruppe um mindestens weitere zwei Stunden 
wöchentlich pro Gruppe im Sinne des § 1 Absatz 1.

  (5) Zu den pädagogischen Leitungsaufgaben gehören 
die Konzeptionsentwicklung sowie die Konzeptions-
weiterentwicklung und Umsetzung in der Einrichtung 
wie zum Beispiel die Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluation eines pädagogischen Konzepts, die Team-
entwicklung und die Teamweiterentwicklung inner-
halb der Einrichtung wie zum Beispiel die Sicherstel-
lung einer guten Zusammenarbeit im Team, die Steue-
rung und Anleitung der praktischen Arbeit im Verlauf 
des Alltags in der Einrichtung, die Fortbildungspla-
nung für das Personal und die Interaktionsentwick-
lung sowie die Interaktionsweiterentwicklung mit den 
Kindern, mit den Eltern und Familien der Kinder und 
den Kooperationspartnern im Sozialraum.

  (6) Zum Ausgleich der Leitungszeit im Sinne des Ab-
satzes 4 erhalten die Gemeinden Zuweisungen von 
144,4 Millionen Euro im Jahr 2020, 147,3 Millionen 
Euro im Jahr 2021 und 150,2 Millionen Euro im Jahr 
2022. 

  (7) Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach 
der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrich-
tungen und Gruppen im Sinne des § 1 Absatz 2 bis 4 
und 6 KiTaG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 dieser 
Verordnung verteilt. Die Tageseinrichtungen werden 
dabei mit 

  1. einer Gruppe 0,19-fach,

  2. zwei Gruppen 0,25-fach, 

  3. drei Gruppen 0,31-fach, 

  4. vier Gruppen 0,38-fach, 

  5. fünf Gruppen 0,44-fach, 

  6. sechs Gruppen 0,50-fach, 

  7. sieben Gruppen 0,56-fach,

  8. acht Gruppen 0,63-fach, 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7009

11

  9. neun Gruppen 0,69-fach,

 10. zehn Gruppen 0,75-fach, 

 11. elf Gruppen 0,81-fach, 

 12. zwölf Gruppen 0,88-fach,

 13. dreizehn Gruppen 0,94-fach, 

 14. vierzehn Gruppen 1,00-fach

gewertet.

Für Tageseinrichtungen mit mehr als vierzehn Gruppen 
erhöht sich der Faktor pro weiterer Gruppe um ein Sech-
zehntel, gerundet auf zwei Nachkommastellen. Für die 
Zahl der Tageseinrichtungen und Gruppen sind die vom 
Landesjugendamt beim Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg nach § 45 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erteilten Betriebserlaubnisse 
zum Stand des 1. März des dem jeweiligen Finanzaus-
gleichsjahr vorangegangenen Jahres maßgebend. Die 
Zahlungen erfolgen im Rahmen der Leistungen nach 
dem Finanzausgleichsgesetz.“

(8) Werden die in § 1 Absatz 1 geregelten oder in einer 
bestandskräftigen Betriebserlaubnis festgelegten Min-
destpersonalschlüssel allein wegen der Regelung in § 1 
Absatz 4 nicht erreicht, kann von dem Mindestpersonal-
schlüssel längstens bis 31. August 2021 und höchstens 
bis zu dem Umfang abgewichen werden, der sich durch 
die Regelung des § 1 Absatz 4 ergibt. 

Artikel 5

Weitere Änderung der Kindertagesstättenverordnung 

§ 1 der Kindertagesstättenverordnung, die zuletzt durch 
Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. In Absatz 2 wird folgender Satz 5 eingefügt:

  „Der Mindestpersonalschlüssel nach Absatz 1 berück-
sichtigt die gesetzlich vorgesehene Einrichtungslei-
tung im Sinne des § 47 SGB VIII.“

2. Die Absätze 4 bis 8 werden aufgehoben. 
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Artikel 6

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit in Absatz 2 nichts anderes 
bestimmt ist, in Kraft, sobald in allen Ländern Verträge 
nach Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) abge-
schlossen wurden, jedoch 

1. Artikel 1 und 3 nicht vor dem 1. Januar 2020,

2. Artikel 4 nicht vor dem 2. Januar 2020 und 

3. Artikel 2 und 5 nicht vor dem 1. Januar 2023.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gibt den 
jeweiligen Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Ba-
den-Württemberg bekannt.

(2) Artikel 3 Nummer 4 und Nummer 9 treten mit Wir-
kung vom 1. Januar 2019 in Kraft. 
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanz-
ausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung werden die Rechts-
grundlagen zur Stärkung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen geschaf-
fen. Zum finanziellen Ausgleich werden die Zuweisungen an die Gemeinden über 
einen neuen Sonderlastenausgleich im Finanzausgleichsgesetz erhöht. 
Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um einen Teil der dem Land zu-
stehenden Bundesmittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 zur Stärkung 
der Leitungen der Kindertageseinrichtungen einzusetzen. 
Mit dem Gesetz wird auch geregelt, wie zusätzliche Mittel für die Leitungszeit 
auch den freien und privat-gewerblichen Trägern von Kindertageseinrichtungen 
zugutekommen.
Die im Zusammenhang stehenden Maßnahmen werden in einem Artikelgesetz 
zusammengefasst. 
Außerdem werden die Mittel im Sonderlastenausgleich für Digitalisierungsmaß-
nahmen an Schulen nach § 17a FAG erhöht.

II. Wesentlicher Inhalt

1. Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG)

Mit der geänderten Ermächtigungsgrundlage nach § 2a KiTaG wird das Kultus-
ministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die 
verpflichtende Festlegung der personellen Ausstattung (Mindestpersonalschlüs-
sel) von Einrichtungen zur Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen), die Inhalte der 
von der Leitung der Tageseinrichtung wahrzunehmenden pädagogischen Lei-
tungsaufgaben sowie den zeitlichen Umfang der Gewährung von Leitungszeit 
für die Leitung der Tageseinrichtung für pädagogische Leitungsaufgaben zu tref-
fen. Außerdem umfasst die geänderte Ermächtigungsgrundlage die Regelung der  
Höhe des Ausgleichs an Gemeinden für die gewährte Leitungszeit und die Rege-
lung über die Verteilung dieser Mittel an die Gemeinden im Land.
Freie Träger von Kindertageseinrichtungen erhalten nach § 8 KiTaG einen An-
spruch auf Erstattung der Kosten für die Erhöhung der Personalausgaben, die sich 
aus der Gewährung von Leitungszeit für die Leitung der Tageseinrichtung für pä-
dagogische Leitungsaufgaben nach der geänderten Kindertagesstättenverordnung 
ergibt. Den freien Trägern sind diese entstehenden Kosten von der Standortge-
meinde in vollem Umfang zu erstatten.

2. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)
 a)  Der Mehraufwendungsausgleich für die Gewährung von Leitungszeit für die 

Leitung der Tageseinrichtung für pädagogische Leitungsaufgaben nach der 
geänderten Kindertagesstättenverordnung aufgrund der geänderten Ermäch-
tigungsgrundlage wird im neuen Sonderlastenausgleich nach § 29e FAG 
umgesetzt.

 b)  Für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2019 den Ge-
meinden im Rahmen des bestehenden Sonderlastenausgleichs nach § 17a 
FAG weitere 70 Millionen Euro pauschal zur Verfügung gestellt.

3. Änderung der Kindertagesstättenverordnung
  Von der in § 2a KiTaG-neu vorgesehenen Ermächtigungsgrundlage wird Ge-

brauch gemacht.
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III. Alternativen

Keine. 

IV. Finanzielle Auswirkungen 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Leitungszeit für Leitungen von Kin-
dertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben 
entstehen zusätzliche Kosten. Diese Kosten werden aus Bundesmitteln finanziert, 
die über die in den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2696) geregelten zusätzlichen Umsatzsteueranteile zu Steuermehrein-
nahmen in Baden-Württemberg führen und bis 2022 befristet sind. Dementspre-
chend sind die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung im Land 
befristet.

V. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
 Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.
b)  Für die Wirtschaft und die Kirchen entsteht ein geringfügiger Erfüllungsauf-

wand.
  Die Beantragung der Betriebsausgabenförderung für die zur Wahrnehmung 

von pädagogischen Leitungsaufgaben gewährte Leitungszeit (Leitungsfrei-
stellung) für die Leitung der Kindertageseinrichtung bei der Standortgemeinde 
erfolgt zusammen mit dem Antrag auf Förderung der Kindertageseinrichtung 
nach § 8 Absatz 2, 3 oder 4 KiTaG. Insoweit ist lediglich von einem geringfü-
gigen zusätzlichen Erfüllungsaufwand auszugehen. 

c) Für die Verwaltung entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 
  Die Bewilligung und Auszahlung der Förderung für die zur Wahrnehmung 

von pädagogischen Leitungsaufgaben gewährte Leitungszeit für die Leitung 
der Kindertageseinrichtung an die freien Träger durch die Gemeinde erfolgt 
zusammen mit der Förderung der Kindertageseinrichtung nach § 8 Absatz 2, 
3 oder 4 KiTaG. Insoweit kann von einem geringfügigen zusätzlichen Erfül-
lungsaufwand ausgegangen werden. 

VI. Wesentliches Ergebnis des Nachhaltigkeitschecks

Durch die Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzaus-
gleichsgesetzes wird ein weiterer Beitrag für eine gute Bildung und Betreuung der 
Kinder geleistet. Dies trägt zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern 
und damit zur Chancengleichheit bei. Dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung 
wird damit Rechnung getragen.
Insbesondere für junge Menschen werden digitale Kompetenzen für den Erfolg 
im Arbeitsleben oder Studium immer wichtiger. Die dafür notwendigen Rahmen-
bedingungen an Schulen können sich durch die Umsetzung der Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und Ländern zum DigitalPakt Schule deutlich verbes-
sern. Die Änderung des FAG stellt durch die damit verbundene Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel für die Schulträger, die eine Kofinanzierung der Bundesmittel 
in Höhe von mindestens 20 % sicherstellen müssen, einen wichtigen Baustein zur 
Umsetzung des DigitalPakts Schule in Baden-Württemberg dar. 
Die Digitalisierung verändert zudem die Rahmenbedingungen für Lehren und 
Lernen. Die orts- und zeitungebundene Verfügbarkeit von Wissen eröffnet neue 
Wege zur noch stärkeren Individualisierung von Lehr- und Lernprozessen so-
wohl von leistungsschwächeren als auch von leistungsstärkeren Schülerinnen und 
Schülern. Aus demografischen und sozialen Gründen wird es immer wichtiger, 
jedes Kind und jeden Jugendlichen gemäß seinen Talenten und Begabungen best-
möglich zu fördern.
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Die Schule muss außerdem die Schülerinnen und Schüler zu einem selbstbe-
stimmten, verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit den digitalen Me-
dien erziehen und eine digitale Spaltung der Gesellschaft verhindern. Der kom-
petente Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 
wird immer mehr zu einer zentralen Voraussetzung zur Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft. Die Mittel aus dem FAG unterstützen die dafür sinnvollerweise ein-
zusetzende digitale Ausstattung der öffentlichen Schulen.

VII. Sonstige Kosten für Private

Keine.

VIII. Ergebnisse der Anhörung

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich zu dem Gesetzentwurf geäußert:
–  Kommunale Landesverbände (Gemeindetag Baden-Württemberg, Städtetag 

Baden-Württemberg und Landkreistag Baden-Württemberg),
–  Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Baden-Württem-

berg,
– Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS),
–  Konferenz der evangelischen und katholischen Kirchenleitungen Baden-Württem-

berg und ihrer Spitzen-/Trägerverbände über Kindergartenfragen (4-K-Konfe-
renz),

– Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e. V.,
– Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e. V.,
– Verband Bildung und Erziehung Landesverband Baden-Württemberg e. V.,
– Ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg
Die kommunalen Landesverbände (kLVe) unterstützen die Konkretisierung und 
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesse-
rung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege auf Lan-
desebene und tragen die inhaltliche Grundausrichtung des Gesetzentwurfs mit.
Sie lehnen jedoch die Regelungen zur Erstattung der erstmals verbindlich einzu-
führenden Leitungszeit ab, da sie insbesondere die vereinbarten Grundsätze zur 
Finanzierung der Leitungszeit als unzureichend umgesetzt ansehen. 
Die übrigen im Anhörungsverfahren Beteiligten befürworten in ihrem Tenor 
grundsätzlich die vorgesehenen Änderungen.
Folgende wesentliche Anliegen zur Konkretisierung und Umsetzung des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
auf Landesebene wurden vorgetragen:

Zu Artikel 1 (Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes)

Ermächtigungsgrundlagen (§ 2a)

Die kLVe sind der Auffassung, dass die erstmalige Festlegung eines Mindest-
personalschlüssels für Krippengruppen in Zeiten eines akuten Mangels an Betreu-
ungsplätzen den Handlungsspielraum zur Erteilung einer Betriebserlaubnis weiter 
einschränke. Sie betonen, dass der Begriff der Leitungsfreistellung nicht mehr an-
gemessen erscheine und eine arbeitsrechtliche Freistellung von der Tätigkeit nicht 
gegeben sei. Die 4-K-Konferenz, der sich die Liga der freien Wohlfahrtspflege 
in Baden-Württemberg e. V. (Liga) anschließt, hält den Begriff Freistellung für 
Leitungsaufgaben nicht für sachgemäß, da es sich um Arbeitszeit für besondere 
Aufgaben handele. Der KVJS merkt an, dass der Begriff Freistellung impliziere, 
dass die Leitungstätigkeit zu Lasten anderer Aufgaben erfolgen solle. 
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Bewertung:

Eine rechtliche Regelung des Mindestpersonalschlüssels für Krippengruppen ist 
geboten. Der Begriff der Leitungszeit wird aufgenommen. Klarstellend wird in 
der Begründung zu § 1 Absatz 4 KiTaVO zusätzlich zu der u. a. bisherigen Aus-
führung, dass der zeitliche Umfang der Freistellung der Leitung der Tageseinrich-
tung für pädagogische Leitungsaufgaben geregelt wird, ergänzt, dass es sich hier-
bei um Arbeitszeit für die Wahrnehmung der in § 1 Absatz 5 KiTaVO genannten 
pädagogischen Leitungsaufgaben handelt und die Leitungszeit zusätzlich zu dem 
in § 1 Absatz 1 und 2 KiTaVO geregelten Mindestpersonalschlüssel erforderlich 
ist. 

Aufgaben der Leitung einer Kindertageseinrichtung (§ 7 Absatz 7)

Die kLVe regen an, die verbindliche Regelung („… hat … wahrzunehmen“) un-
verbindlicher zu formulieren, da die verbindliche Regelung verhindere, dass die 
als Leitungsaufgaben definierten Tätigkeiten von einer anderen Funktion erfüllt 
werden könnten, sodass die Regelung massiv in die Trägerautonomie eingreife. 
Die 4-K-Konferenz, der sich die Liga anschließt, stimmt dem in § 7 Absatz 7 neu 
eingefügten Satz 2 hinsichtlich der vorgesehenen pädagogischen Leitungsaufga-
ben zu, weist jedoch darauf hin, dass damit die weiteren Leitungsaufgaben in der 
Kindertageseinrichtung im Bereich Organisation und Personalmanagement nicht 
genannt seien. 
Verdi weist darauf hin, dass die Leitung einer Kindertageseinrichtung nicht aus-
schließlich pädagogische Aufgaben zu erfüllen habe und es für die administra-
tiven Tätigkeiten ebenfalls Zeitanteilen bedürfe, während derer die Person vom 
Gruppendienst befreit ist oder dass es die Möglichkeit gebe, Verwaltungskräfte zu 
beschäftigen.

Bewertung:

Die pädagogischen Leitungsaufgaben sind von der Leitung der Kindertagesein-
richtung wahrzunehmen, eine Delegation von pädagogischen Leitungsaufgaben 
ist nicht vorgesehen. Die Kindertagesstättenverordnung regelt einen Grundsockel 
an Leitungszeit, der grundlegende pädagogische Leitungsaufgaben abdeckt, die 
aus in den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung dargestellten zusätzlichen Umsatzsteu-
eranteilen, die zu Steuermehreinnahmen in Baden-Württemberg führen, finanziert 
werden. 

Förderung von Einrichtungen freier Träger (§ 8)

Die kLVe merken an, dass durch die zahlreichen Neuregelungen ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand entstünde, den es auszugleichen gelte und verweisen hierzu 
insbesondere auf seit 2009 in § 8 KiTaG geschaffene Regelungen zur Förderung 
freier Träger von Kindertageseinrichtungen. In der Folge würden die Abrechnun-
gen erschwert. Eine pragmatischere Handhabung wäre nach Ansicht der kLVe 
zielführend.
Die 4-K-Konferenz, der sich die Liga anschließt, stimmt der Regelung zu, be-
werten jedoch die ausdrücklich genannte Verrechnung der Ansprüche mit bereits 
erreichten höheren Standards und Zuschüssen kritisch. Ver.di bedauert es sehr, 
dass offenbar auch Träger, die bereits mehr pädagogische Leitungskräfte als den 
definierten Mindeststandard beschäftigen und vom Gruppendienst freistellen, kei-
ne zusätzlichen Zuschüsse für Freistellungsanteile von Leitungen erhalten könn-
ten bzw. diese angerechnet würden. Ver.di lehnt die vollumfängliche Förderung 
von privat-gewerblichen Trägern wegen der Gewinnorientierung dieser Träger ab.

Bewertung:

Bei den Regelungen des § 8 Absatz 2 bis 5 und 7 KiTaG handelt es sich um Rege-
lungen über die Mindestförderung von freien Trägern. Es bleibt den Kommunen 
überlassen, unter Beachtung dieser Mindestförderung pragmatische Regelungen 
über die Förderung vor Ort anzuwenden. Die Änderung des § 8 KiTaG durch 
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dieses Gesetz verursacht nur einen geringfügigen zusätzlichen Aufwand. Dieser 
wäre nur durch ein Landesförderprogramm vermeidbar gewesen, das aber in der 
Summe deutlich höheren administrativen Aufwand verursacht hätte. 
Es handelt sich um eine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Anrechnung von 
bestimmten Zuschüssen zu den Betriebsausgaben. In der Gesetzesbegründung ist 
ausdrücklich erwähnt, dass weder eine Pflicht der Anrechnung besteht noch eine 
Pflicht, keine Anrechnung vorzunehmen. 
Da das Land einen Nachweis gegenüber dem Bund über die Umsetzung der Lei-
tungszeit für Kindertageseinrichtungen unabhängig von der Art des Trägers zu 
erbringen hat und die privat-gewerblichen Träger wie kommunale Träger oder 
frei-gemeinnützige Träger die Vorgaben des KiTaG und der KiTaVO hinsichtlich 
der Leitungszeit zu beachten haben, ist es geboten, auch den privat-gewerblichen 
Trägern, einen Anspruch nach § 8 KiTaG einzuräumen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes)

Wesentliche Anliegen der kLVe:

a)  Die kLVe sind bereit, bei Einhaltung gewisser Kautelen die Abwicklung der 
Finanzierung über einen neu einzuführenden § 29e FAG mitzutragen, auch 
wenn sie die etablierte Systematik der §§ 29 b und 29 c FAG als vorzugswür-
digste Variante betrachten. 

 Bewertung:
  Die Mittel für die Leitungszeit nach § 29e FAG-neu werden nach Gruppen und 

altersübergreifend verteilt, während die Mittel nach den §§ 29 b und 29 c FAG 
nach der Zahl der betreuten Kinder und Altersklassen zugewiesen werden, 

b)  Die kLVe sehen die Nettofinanzierung der Leitungszeit durch das Land nur 
bei 106 Millionen Euro, da es sich bei der Förderung der Betriebsausgaben der 
Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege nach 
§ 29 c FAG durch die Berücksichtigung der Zuweisungen des § 29e FAG um 
44 Millionen Euro entlaste. Um diesen Betrag soll die Kindergartenförderung 
nach § 29 b FAG erhöht werden.

 Bewertung:
  Die Betriebsausgaben für Tageseinrichtungen werden durch die einzuführende 

Leitungszeit ansteigen. Nur soweit bereits heute von kommunaler Seite Mit-
tel für Leitungszeit zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben 
aufgewendet werden und diese Mittel zulässigerweise durch Mittel nach dem 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung ersetzt werden, führt die im Rahmen der FAG-Änderung vor-
gesehene Anrechnung der „Leitungszeit-Mittel“ des § 29e FAG auf die Net-
tobetriebsausgaben des § 29 c FAG zu einer Entlastung des Landes wie auch 
der Kommunen. Grundlage für die verbindliche Einführung der pädagogischen 
Leitungszeit sind die zusätzlichen Mittel des Bundes. 

c)  Um angesichts der verbindlich festzuschreibenden Leitungszeit etwaige Kon-
nexitätsansprüche einzelner Kommunen zu vermeiden, soll eine Dynamisie-
rung um 7,35 Millionen Euro pro Jahr erfolgen.

 Bewertung:
  Eine Steigerung der Gruppenanzahl wurde angenommen und eine Tarifsteige-

rung einberechnet. Daraus ergibt sich eine Steigerung von rund 144,4 Millio-
nen Euro im Jahr 2020 auf rund 147,2 Millionen Euro im Jahr 2021 und rund 
150,2 Millionen Euro im Jahr 2022.
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d)  Die kLVe weisen darauf hin, dass sich die Zuweisungen für die Leitungszeit in 
den Jahren 2020 bis 2022 auf 441,9 Millionen Euro belaufen sollen, im Rah-
men der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 
jedoch der Wille geeint gewesen sei, insgesamt 450 Millionen Euro zu inves-
tieren. 

 Bewertung:
  Dass der bereitzustellende Betrag nicht exakt der Empfehlung der Gemeinsa-

men Finanzkommission vom 24. Juli 2018 entspricht, ist im notwendigen kom-
plexen Berechnungsvorgehen begründet, mit dem die Bundesvorgaben erfüllt 
werden. 

  Die Einrichtungsleitung erhält Leitungszeit in Form eines Zeitsockels bezogen 
auf die Anzahl der Gruppen in der Einrichtung für pädagogische Kernleitungs-
aufgaben. Dieser Zeitsockel besteht aus einem Grundsockel von sechs Stunden 
pro Einrichtung und erster Gruppe plus einer Variablen von zwei Stunden pro 
weiterer Gruppe und Woche. Der von der Gemeinsamen Finanzkommission 
empfohlene Betrag wird mit dieser Umsetzung annähernd erreicht. Damit wird 
der überwiegende Teil der Bundesmittel für die Gewährung von Leitungszeit 
zur Verfügung gestellt. Die übrigen dem Land zufließenden Mittel werden für 
andere Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität frühkindlicher Bil-
dung, Erziehung und Betreuung in der Kindertagesbetreuung sowie zum Aus-
gleich der Belastungen aus Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung eingesetzt.

e)  Aus Sicht der kLVe erscheint die Regelung in § 29 c Abs. 2 Satz 3 FAG-neu, 
dass die Nettobetriebsausgaben jeweils um 85 Prozent der Ausgaben nach der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur Kin-
dertagespflege (VwV Kindertagespflege) reduziert werden, verzichtbar. 

 Bewertung:
  Die Regelung entspricht dem bisherigen Verwaltungsverfahren und ist im Hin-

blick auf die Neuregelung in § 29 c Absatz 2 Satz 2 FAG-neu zur Vermeidung 
von Rechtsunklarheiten notwendig.

f)  Aus Sicht der kLVe ist es erforderlich, wie bei den Zuweisungen nach § 29 b 
und § 29 c FAG unmittelbar in § 29e FAG die Höhe und Verteilung der Mittel 
auf die Gemeinden zu regeln, da die Mittel nach § 29e FAG in vollem Umfang 
der FAG-Masse A entnommen werden sollen. Außerhalb des FAG müsste ge-
regelt werden, was die Gemeinden davon an kirchliche/freie Träger weiterzu-
leiten hätten. 

 Bewertung:
  Die Höhe und Abwicklung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit im 

Rahmen des neuen Sonderlastenausgleichs nach § 29e FAG ist durch die Ver-
weise auf § 1 Absatz 6 und Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung hin-
reichend bestimmt. Eine regelungstechnische Notwendigkeit, die Höhe und 
Verteilung der Mittel auf die Gemeinden explizit im FAG zu regeln, besteht 
wie auch bei anderen Vorwegentnahmen nach § 2 FAG nicht.

g)  Die kLVe weisen darauf hin, dass mit dem Abzug von 5 der 150 Millionen Eu-
ro zur Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen das Land zuge-
sagt habe, dass damit die Kosten der gesamten Administration sowohl bei der 
L-Bank als auch beim Landesmedienzentrum ohne Finanzierungsbeteiligung 
durch die Kommunen und der Rahmen für die fristgerechte Antragsbearbeitung 
und Bewilligung sichergestellt sei.

 Bewertung:
  Das Kultusministerium hat sich mit den kommunalen Landesverbänden darauf ver-

ständigt, dass von den im Staatshaushaltsplan bei Kap. 1205 Titel 633 08 einge-
stellten 150 Millionen Euro bis zu fünf Millionen Euro für die Abdeckung der 
Kosten der L-Bank im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts Schule ver-
wendet werden können. Die übrigen 145 Millionen Euro werden den Schulträ-
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gern der unter § 4 Absatz 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallen-
den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der Träger von Fachschulen im Jahr 
2019 als pauschale Zuweisungen für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 
zur Verfügung gestellt.

  Die Bereitstellung von ggf. zusätzlich notwendigen personellen Ressourcen für 
das Landesmedienzentrum zur Freigabe von Medienentwicklungsplänen für 
die Jahre 2020 und 2021 sowie von ggf. zusätzlich benötigten Mitteln zur Um-
setzung des DigitalPakts über die L-Bank erfolgt ausschließlich aus Landes-
haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 04 oder dem Kultusministerium zur Ver-
fügung stehenden Digitalisierungsmitteln (Einzelplan 12).

Zu Artikel 4 (Änderung der Kindertagesstättenverordnung)

Umfang der Leitungszeit (§ 1 Absatz 4)

Die 4-K-Konferenz, der sich die Liga anschließt, begrüßt, dass sich die Bemes-
sung der Leitungszeit grundsätzlich an der Größe der Kindertageseinrichtung 
ausrichtet, indem zwischen einem Sockel für alle Kindertageseinrichtungen und 
einem Zeitfaktor pro Gruppe unterschieden wird. Allerdings stößt die Bemessung 
des Sockels bezogen auf die ein- und zweigruppigen Kindertageseinrichtungen 
bei den von der 4-K-Konferenz befragten Trägern teilweise auf Vorbehalte. 
Ver.di erscheinen 6 Stunden pro Woche als Grundfreistellung für eine eingruppi-
ge Einrichtung als zu gering. Die Forderung von Ver.di liegt bei 0,5 Stellen eines 
Vollzeitäquivalents als Grundfreistellung, erhöht um 0,2 Stellenanteile je weiterer 
Gruppe sowie weiterer 0,2 Stellenanteile je weiterer Gruppe mit verlängerten Öff-
nungszeiten über 10 Stunden täglich, was als Grundfreistellung einem Stunden-
umfang von 19,5 Stunden pro Woche bei einer Leitungsperson im öffentlichen 
Dienst entsprechen würde. Ver.di wünscht hier eine Nachbesserung, die fachlich 
angemessen sei und sich nicht nur am vorgegebenen Kostenübernahmerahmen 
von einem Bundesgesetz orientiere.
Nach Ansicht der 4-K-Konferenz und der Liga sollte deutlich benannt werden, 
dass die Leitungszeit zusätzlich über den vorhandenen Personalschlüssel hinaus 
erforderlich ist.
Der KVJS ist der Auffassung, dass die Formulierung „von der Tätigkeit in der 
Gruppe freizustellen“ offen lasse, ob die auf die Betreuung der Gruppe entfallen-
de Personalkapazität reduziert werden kann.

Bewertung:
Die Gewährung von Leitungszeit ist im Handlungsfeld 4: „Stärkung der Leitung“ 
des sogenannten Gute-KiTa-Gesetzes verortet. 
Der Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern“ 
von Bund und Ländern (2016) bildet die Grundlage für das sogenannte Gute-Ki-
Ta-Gesetz und präzisiert die Handlungsfelder. Im Zwischenbericht wird darge-
legt, wo ein Handlungsbedarf für Kita-Leitungen gesehen wird:
„Für die effektive Ausübung dieser wichtigen Schlüsselposition bedarf es einer 
professionalisierten Leitungstätigkeit … mit gesicherten Rahmenbedingungen.“
Über Bundesmittel wird ab Januar 2020 ein Zeitsockel finanziert, der ausschließ-
lich für die Ausübung dieser Kernaufgaben, den pädagogischen Leitungsaufga-
ben, bestimmt ist und den Einrichtungsleitungen über die Träger verbindlich zur 
Verfügung gestellt werden muss. Jede Einrichtungsleitung erhält Leitungszeit in 
Form eines Zeitsockels bezogen auf die Anzahl der Gruppen in der Einrichtung 
für pädagogische Leitungsaufgaben. Dieser Zeitsockel besteht aus einem Grund-
sockel von sechs Stunden pro Einrichtung und erster Gruppe plus einer Variablen 
von zwei Stunden pro weiterer Gruppe und Woche. 
In die Gesetzesbegründung zu § 1 Absatz 4 KiTaVO wurde u. a. klarstellend zu-
sätzlich aufgenommen, dass die Leitungszeit zusätzlich über den in § 1 Absatz 1 
und 2 geregelten Mindestpersonalschlüssel erforderlich ist. 
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Pädagogische Leitungsaufgaben (§ 1 Absatz 5) 

Die kLVe sind der Auffassung, es sei nicht zu regeln, dass die genannten Aufga-
ben zu den pädagogischen Leitungsaufgaben „gehören“, sondern, dass zu diesen 
Aufgaben „unter anderem gehören können“. Die aufgeführten Aufgaben einer 
pädagogischen Leitung müssten auch von anderen wahrnehmbar sein. Auch seien 
die aufgeführten Aufgaben der Leitung nicht abschließend geregelt. 

Bewertung:
In der Gesetzesbegründung wurde klarstellend ergänzt, dass es sich um diejenigen 
pädagogischen Leitungsaufgaben handelt, die aus in den Artikeln 3 und 4 des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung dargestellten zusätzlichen Umsatzsteueranteilen, die zu Steuermehr-
einnahmen in Baden-Württemberg führen, finanziert werden.
Bezüglich der Forderung, dass die aufgeführten Aufgaben einer pädagogischen 
Leitung auch von anderen wahrnehmbar sein müssten, wird auf die Bewertung 
„Aufgaben der Leitung einer Kindertageseinrichtung (§ 7 Absatz 7)“ hingewie-
sen. 

Höhe der Zuweisungen und Verteilung der Zuweisungen auf die Gemeinden  
(§ 1 Absätze 6 und 7)

Die kLVe begrüßen die Ausgleichsregelung des § 1 Absatz 6, weisen jedoch darauf 
hin, dass die Zielsetzung mit der gefundenen Regelung im FAG nicht umgesetzt sei. 
Sie sind darüber hinaus der Auffassung, dass sich das vorgesehene Maß an Lei-
tungszeit mit dem geplanten Volumen des Ausgleichs für den bei den Trägern ent-
stehenden Mehraufwand nicht vollständig refinanzieren lasse. Dies liege hauptsäch-
lich darin begründet, dass für eine Kita-Leitung die TVÖD-Eingruppierung SuE 11 a 
angenommen und ein Jahresgehalt von 59.508 Euro zugrunde gelegt worden sei. 
Die Anwendung der Tarifgruppe S 13 scheine die adäquate Rechengrundlage zu 
sein, um die Verhältnisse im Land abzubilden. Entsprechend des KGSt-Berichts 
9/2018 lägen die Jahrespersonalkosten hierfür bei 73.200 Euro. 

Bewertung:
Die Berechnung zur Gewährung von Leitungszeit orientiert sich an dem Zwi-
schenbericht von Bund und Ländern und der Erklärung der Bund-Länder-Konfe-
renz. Der Zwischenbericht des Bundes mit wissenschaftlicher Expertise empfiehlt 
TVÖD SuE 11 a (Stufe 3), d. h. 59.508 Euro jährlich. Analog dazu wurde TVÖD 
SuE 11 a mit einem Jahresgehalt von 59.508 Euro für Leitungen von Kindertages-
einrichtungen zugrunde gelegt.

Übergangsregelung (§ 1 Absatz 8)

Die kLVe regen eine Verlängerung der Übergangsregelung bis 31. August 2022 
an und weisen darauf hin, dass Kindertageseinrichtungen nach geltenden Be-
triebserlaubnissen arbeiteten, die vor dem Inkrafttreten der KiTaVO erteilt wor-
den seien. Der KVJS weist ebenfalls auf Einrichtungen hin, die die Vorgaben 
der KiTaVO noch nicht erfüllen. Er ist der Auffassung, dass eine Übergangs-
regelung bis 31. August 2021 nicht ausreichend sei und die Regelung über die 
Gewährung von Leitungszeit in die Übergangsregelung einbezogen werden solle. 
Nach Ansicht der 4-K-Konferenz, der sich die Liga der freien Wohlfahrtspflege 
in Baden-Württemberg e.V. anschließt, ist eine Übergangsregelung erforderlich. 
Die bisher vorgesehene Übergangsregelung werde jedoch in vielen Fällen dazu 
führen, dass zugunsten der Leitungszeit bisher geltende Mindestpersonalschlüssel 
unterschritten und Qualitätsverschlechterungen eintreten würden. Die Gefahr der 
Qualitätsverschlechterung solle ausgeräumt werden. 

Bewertung:
Die Übergangsregelung wurde insoweit ergänzt als auch von dem in einer be-
standskräftigen Betriebserlaubnis festgelegten Mindestpersonalschlüssel höchs-
tens bis zu dem Umfang abgewichen werden kann, der sich durch die Regelung 
des § 1 Absatz 4 ergibt. 
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Befristung der Regelungen (Artikel 2 und 5)

Die 4-K-Konferenz und die Liga weisen darauf hin, dass die Zeitbefristung für 
die Personalplanung der Träger und aus Gründen des Arbeitsrechts eine erheb-
liche Hürde und Problematik darstellten. Der KVJS hält die Befristung aufgrund 
der Bindung an das „Gute-KiTa-Gesetz“ bis zum 31. Dezember 2022 für grund-
sätzlich problematisch. Die GEW Baden-Württemberg spricht sich nachdrücklich 
dafür aus, die Finanzierung der Leitungszeit auch nach Ablauf der an das Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
gekoppelten Befristung zum 31. Dezember 2022 fortzuführen. Der Verband Bil-
dung und Erziehung Landesverband Baden-Württemberg e. V. sieht die Befris-
tung bis 31. Dezember 2022 kritisch. Ver.di kritisiert, dass die finanziellen Aus-
gleiche für die Kommunen für Zeitanteile von pädagogischen Leitungsaufgaben 
leider nur befristet gewährt werden, da sie an die Gewährung der Mittel aus dem 
Bundesgesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung gekoppelt sind und setzt sich für eine langfristige und verlässliche 
Regelung für die Fachkräfte und Träger ein. 

Bewertung:
Da die im Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kindertagesbetreuung in den Artikeln 3 und 4 dargestellten zusätzlichen Umsatz-
steueranteile, die zu Steuermehreinnahmen in Baden-Württemberg führen, bis 
2022 befristet sind, sind die entsprechenden Regelungen zur Gewährung von Lei-
tungszeit ebenfalls bis 31. Dezember 2022 befristet. 

Weitergehende Forderungen

Die GEW weist darauf hin, dass die Einstellung einer Kita-Leitung bisher nicht 
gesetzlich verankert sei und es daher noch Kindertageseinrichtungen ohne Ki-
ta-Leitung direkt vor Ort gebe. Teilweise übernehme eine Gesamtleitung und/
oder Fachberatung diese Aufgabe für mehrere Kindertageseinrichtungen. Die in 
diesem Gesetzentwurf definierte Aufgabenbeschreibung der pädagogischen Ki-
ta-Leitung verlangt nach Ansicht der GEW die Präsenz einer Leitung vor Ort, 
sodass im Interesse der Qualitätsentwicklung auch die verpflichtende Anstellung 
einer Einrichtungsleitung in jeder Kita gesetzlich verankert und entsprechende 
finanzielle Zuwendungen davon abhängig gemacht werden sollen. 

Der Landesverband Kindertagespflege fordert, für die Kindertagespflege weitere 
Regelungen im KiTaG zu treffen. 

Ver.di fordert, dass die derzeit geltende KiTaVO verlässlich und dauerhaft eben-
falls in Bezug auf Zeitanteile für die Anleitung von Auszubildenden nachgebes-
sert wird und weist darauf hin, dass ver.di seit langem einen Umfang von 15 % 
der individuellen Arbeitszeit fordert, um Auszubildende anzuleiten. Darüber hin-
aus bedarf es nach der Auffassung von ver.di angepasster Stellenanteile für Ver-
tretungen (Personalreserve in Höhe von 25 % des vorhandenen Personals für Ur-
laub, Krankheit, Fortbildungen etc.) sowie verbindlich festgeschriebene Freistel-
lung für Fortbildungen (5 %, mindestens 10 Tage pro Jahr). Ver.di fordert, dass 
zu jeder Zeit mindestens zwei Fachkräfte während der gesamten Öffnungszeit 
vorzusehen sind. Das Thema Inklusion ist nach der Ansicht von ver.di noch nicht 
ausreichend geregelt. Um Kinder mit besonderen Bedarfen angemessen betreuen 
zu können, bedürfe es dringend weiterer festgeschriebener Stellenanteile – je nach 
Bedarf des jeweiligen Kindes.

Bewertung:
Die in § 1 Absatz 5 KiTaVO geregelten pädagogischen Leitungsaufgaben sind 
von der Leitung der Kindertageseinrichtung wahrzunehmen. Diese pädagogischen 
Leitungsaufgaben erfordern teilweise eine Präsenz der Leitung der Kindertages-
einrichtung vor Ort in der Kindertageseinrichtung. Im Übrigen obliegt es jedoch 
dem Träger der Kindertageseinrichtung im Rahmen seiner Trägerhoheit Näheres 
zu der Organisation zu regeln. 
Die übrigen vorgebrachten Wünsche und Forderungen betreffen Themen, die 
nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens sind. 
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IX. Änderung der Bestimmungen zum Inkrafttreten

Die Regelung zum Inkrafttreten wurde geändert. Insbesondere wurde neu auf-
genommen, dass das Inkrafttreten des FAG, soweit es sich um Regelungen über 
zusätzliche Mittel für die Leitungszeit handelt, des Kindertagesbetreuungsgeset-
zes und der Kindertagesstättenverordnung zunächst unter der aufschiebenden Be-
dingung stehen, dass in allen Ländern Verträge nach Artikel 1 § 4 des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) abgeschlossen wurden und damit die 
dort in Artikel 3 und 4 vorgesehenen Änderungen des Finanzausgleichgesetzes in 
Kraft getreten sind. Es bestehen keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass nicht 
sämtliche Länder Verträge nach Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung mit dem Bund ab-
schließen werden. Gleichwohl muss für den Fall Vorsorge getroffen werden, dass 
wider Erwarten nicht alle Länder einen solchen Vertrag unterzeichnen. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2 a)

Es wird die Ermächtigungsgrundlage geschaffen, damit das Kultusministerium 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die verpflichtende Festle-
gung der personellen Ausstattung (Mindestpersonalschlüssel) von Einrichtungen 
zur Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen), die Inhalte der von der Leitung der Ta-
geseinrichtung wahrzunehmenden Leitungsaufgaben sowie den zeitlichen Um-
fang der Gewährung von Leitungszeit für die Leitung der Tageseinrichtung für 
pädagogische Leitungsaufgaben treffen kann. Außerdem umfasst die geänderte 
Ermächtigungsgrundlage die Regelung der Höhe des Ausgleichs an Gemeinden 
für die gewährte Leitungszeit für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungs-
aufgaben und die Regelung über die Verteilung dieser Mittel an die Gemeinden 
im Land.

Zu Nummer 2 (§ 7) 

Geregelt wird, dass die Leitung einer Einrichtung, in der ausschließlich oder auch 
Kinder im nicht schulpflichtigen Alter gefördert werden, auch Leitungsaufgaben 
wahrzunehmen hat, die in der aufgrund von § 2 a Absatz 4 Nummern 1, 3 und 4 ge-
änderten Kindertagesstättenverordnung festgelegt werden. Die Verpflichtung gilt 
für die Leitung einer Einrichtung, in der Kinder in einer der in § 1 Absatz 1 der 
Kindertagesstättenverordnung genannten Gruppen gefördert werden. Durch die 
am 2. Januar 2020 in Kraft tretende Änderung der Kindertagesstättenverordnung 
sind damit auch Kinderkrippen und Krippengruppen mit 15 und mehr Stunden 
wöchentlicher Öffnungszeit umfasst. 

Zu Nummer 3 (§ 8)

Diese Vorschrift regelt, dass Bundesmittel aus dem Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung auch den freien 
und privat-gewerblichen Trägern zugutekommen. Träger von Einrichtungen oder 
Gruppen nach § 1 Absatz 2 bis 6 erhalten einen Anspruch auf Erstattung der Kos-
ten für die Erhöhung der Personalausgaben, die sich aus der gewährten Leitungs-
zeit für die Leitung der Tageseinrichtung für Leitungsaufgaben nach der aufgrund 
von § 2a Absatz 4 Nummern 1, 3 und 4 geänderten Kindertagesstättenverordnung 
ergibt. Den freien und privat-gewerblichen Trägern sind diese entstehenden Kos-
ten in vollem Umfang, jedoch beschränkt auf den in dieser Verordnung geregelten 
Mindestumfang der zu gewährenden Leitungszeit, zu erstatten.
Wenn die Kommune allerdings bereits jetzt Zuschüsse für eine Ausstattung mit 
pädagogischem Personal an den Träger leistet, die den Umfang, der in der Kin-
dertagesstättenverordnung vom 25. November 2010 geregelt ist oder in der auf 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7009

23

der Grundlage von § 2a Absatz 4 Nummer 1 geänderten Rechtsverordnung gere-
gelt wird, überschreitet, kann dies auf die Erstattungspflicht angerechnet werden. 
Es besteht aber weder eine Pflicht der Anrechnung noch eine Pflicht, keine An-
rechnung vorzunehmen. 

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes)

Regelungen, die mit der Gewährung von Leitungszeit für die Leitung der Tages-
einrichtung für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben verbun-
den sind, werden aufgehoben. In Verbindung mit Artikel 6, der Regelung zum 
Inkrafttreten, wird damit dem Umstand Rechnung getragen, dass die durch das 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertages-
betreuung ausgelösten Steuermehreinnahmen in Baden-Württemberg bis 2022 be-
fristet sind. Dementsprechend werden Regelungen, die mit der Gewährung von 
Leitungszeit verbunden sind, ebenfalls bis 2022 befristet. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Der Kürzungsbetrag ist aufgrund der Zuführung von zusätzlichen Landesmitteln 
zur Finanzausgleichsmasse zur Förderung der Gewährung von Leitungszeit für 
die Leitungen von Kindertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von päda-
gogischen Leitungsaufgaben (Sonderlastenausgleich nach § 29 e FAG-neu) wie 
folgt anzupassen:

Der Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit dem Bund zur Umsetzung des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 sieht Fördermittel des Bundes von rund 
65,7 Millionen Euro im Jahr 2019, rund 132,4 Millionen Euro im Jahr 2020 und 
jeweils rund 265,7 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 vor. Die Mittel 
werden über den Länderanteil an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt. Damit 
fließen über die Verbundquote 23 % dieser Mittel unmittelbar in die Finanzaus-
gleichsmasse. Zum finanziellen Ausgleich der entstehenden Mehraufwendungen 
für die Gewährung von Leitungszeit für die Leitungen von Kindertageseinrichtun-
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gen für pädagogische Leitungsaufgaben erhalten die Kommunen über den neuen 
Sonderlastenausgleich nach § 29 e FAG einen Betrag von 144,4 Millionen Euro 
im Jahr 2020, 147,3 Millionen Euro im Jahr 2021 und 150,2 Millionen Euro im 
Jahr 2022. Diese Mittel werden der Finanzausgleichsmasse nach § 2 FAG vorweg 
entnommen. Der Kürzungsbetrag nach § 1 Absatz 1 Nr. 1 FAG ist daher insoweit 
anzupassen, als Bundesmittel nicht bereits über die Verbundquote in die Finanz-
ausgleichsmasse fließen.

Zu Nummer 2 (§ 1b): 

Diese Bestimmung regelt die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Fi-
nanzausgleichsmassen A und B. Sie berücksichtigt die Einführung des Sonder-
lastenausgleichs zur Förderung der Leitungszeit für die Freistellung der Leitungen 
von Kindertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von pädagogischen Lei-
tungsaufgaben für die Jahre 2020 bis 2022. Da die Mittel des Sonderlastenaus-
gleichs der Finanzausgleichmasse A vorweg entnommen werden, ist die Finanz-
ausgleichmasse A entsprechend zu erhöhen.

Auswirkungen der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf die Finanzaus-
gleichmassen A und B
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Zu Nummer 3 (§ 2)

Mit der Regelung wird die Grundlage für die Vorwegentnahmen der Mittel des 
Sonderlastenausgleichs zur Förderung der Leitungszeit für die Leitungen von 
Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufga-
ben (§ 29 e FAG-neu) aus der Finanzausgleichsmasse A geschaffen.

Zu Nummer 4 (§ 17a)

Entsprechend der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 
2018 wurden als Anschubfinanzierung für Digitalisierungsmaßnahmen an Schu-
len im Sonderlastenausgleich nach § 17a FAG zunächst 75 Millionen Euro pau-
schal zur Verfügung gestellt.
Weitere 75 Millionen Euro waren zunächst gesperrt und sollten der Mitfinanzie-
rung eines möglichen Bundesprogramms im Bereich bildungsbezogene digitale 
Infrastruktur an Schulen dienen. 
Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung über 
die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104c 
des Grundgesetzes zur Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur (Ver-
waltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024) vom 16. Mai 2019 im 
Bundesanzeiger stehen die Bundesmittel zur Verfügung.
Für die Kofinanzierung des DigitalPakts Schule müssen die Kommunen Mittel 
aufbringen. Dafür können explizit Mittel aus der Anschubfinanzierung für Digi-
talisierungsmaßnahmen an Schulen im Sonderlastenausgleich nach § 17a FAG 
genutzt werden.
Von den bislang gesperrten 75 Millionen Euro sollen im Einvernehmen mit den 
kommunalen Landesverbänden weitere 70 Millionen Euro über den Sonderlasten-
ausgleich nach § 17a FAG für das Finanzausgleichjahr 2019 an die Schulträger 
ausbezahlt werden. 
Hierfür ist die Erhöhung des Betrags auf 145 Mio. Euro erforderlich. Die Teil-
zahlung über 75 Millionen Euro ist im Juni 2019 entsprechend § 33 Absatz 1 
Nummer 3 FAG erfolgt. Die Auszahlung des Gesamtbetrags wird spätestens mit 
der Abschlusszahlung für das Jahr 2019 erfolgen.
Die Verteilung auf die einzelnen Schulträger erfolgt insgesamt nach dem Verhält-
nis der Zahl der Schülerinnen und Schüler des Vorjahres. Stichtag ist der Tag der 
amtlichen Schulstatistik. 

Zu Nummer 5 (§ 29 c)

Mit dieser Regelung werden Doppelerstattungen nach § 29 c und § 29e FAG für 
die Förderung der Gewährung von Leitungszeit für die Leitungen von Kinder-
tageseinrichtungen für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben 
im U3-Bereich sowie – wie bereits bisher im Einvernehmen mit den kommunalen 
Landesverbänden praktiziert – für die Vorbereitung, Qualifizierung und Fortbil-
dung von Tagespflegepersonen in der Kindertagespflege nach der Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur Kindertagespflege 
(VwV Kindertagespflege), soweit diese auf Kinder von null bis unter sieben Jah-
ren entfallen, vermieden.

Zu Nummer 6 (§ 29 e)

Mit dieser Regelung wird der finanzielle Ausgleich zur Förderung der Leitungs-
zeit für die Leitungen von Kindertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von 
pädagogischen Leitungsaufgaben umgesetzt.

Zu Nummer 7 (§ 32)

Die Änderung ist Folge der Einfügung von § 29e FAG. 
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Zu Nummer 8 (§ 33)

Mit der Änderung wird die Fälligkeit der Zuweisungen nach § 29e FAG festge-
legt. 

Zu Nummer 9 (§ 39)

Mit der Änderung wird die Fälligkeit des Erhöhungsbetrags in § 17a FAG fest-
gelegt. 

Zu Nummer 11

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des § 29e FAG.

Zu Artikel 4 (Änderung der Kindertagesstättenverordnung) 

Zu Nummern 1 bis 4 (§ 1 Absatz 1 bis 3) 

Die bisher in § 1 Absatz 1 und 3 geregelten Mindestpersonalschlüssel werden zu-
sammengeführt und in Absatz 1 geregelt. Der Mindestpersonalschlüssel für Krip-
pen mit einer Öffnungszeit von 15 Stunden und mehr wird aufgenommen.

Zu Nummer 5 (§ 1 Absatz 4 bis 7) 

In Absatz 4 wird der zeitliche Umfang der Leitungszeit, d. h. der Freistellung 
der Leitung der Tageseinrichtung für pädagogische Leitungsaufgaben geregelt. 
Hierbei handelt es sich um Arbeitszeit für die Wahrnehmung der in § 1 Absatz 5 
genannten pädagogischen Leitungsaufgaben. Die Leitungszeit ist zusätzlich zu 
dem in § 1 Absatz 1 und 2 geregelten Mindestpersonalschlüssel erforderlich. Für 
die pädagogische Leitung einer Einrichtung nach § 1 Absatz 2 bis 4 und 6 KiTaG 
mit einer Gruppe im Sinne des § 1 Absatz 1 dieser Verordnung beträgt der Sockel 
sechs Stunden. Der Sockel umfasst auch die erste Gruppe einer Einrichtung. Ab 
der zweiten Gruppe im Sinne des § 1 Absatz 1 werden zusätzlich zwei Stunden 
Leitungszeit pro Gruppe gewährt.
Absatz 5 regelt die Inhalte der von der Leitung der Tageseinrichtung wahrzu-
nehmenden pädagogischen Leitungsaufgaben, die aus in den Artikeln 3 und 4 des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung dargestellten zusätzlichen Umsatzsteueranteilen, die zu Steuermehr-
einnahmen in Baden-Württemberg führen, finanziert werden. 
Absatz 6 regelt die Höhe des Ausgleichs an Gemeinden für die gewährte Lei-
tungszeit im Sinne des Absatzes 4. Die Zuweisungen werden über das FAG 
(§ 29e) ausgezahlt. 
In Absatz 7 wird die Verteilung des Ausgleichs an die Gemeinden geregelt. 
In Absatz 8 wird den Trägern von Kindertageseinrichtungen in Anbetracht des 
angespannten Arbeitsmarkts für Fachkräfte im Sinne des § 7 KiTaG eine ange-
messene Übergangszeit eingeräumt. Von der in § 1 Absatz 4 geregelten Leitungs-
zeit und der damit verbundenen Freistellung der Leitung für die Wahrnehmung 
von pädagogischen Leitungsaufgaben darf nicht abgewichen werden. Auch ist 
eine Abweichung von Regelungen des § 1 Absatz 2 nicht möglich. 

Zu Artikel 5 (Weitere Änderung der Kindertagesstättenverordnung)

Regelungen, die mit der Gewährung von Leitungszeit verbunden sind, werden 
aufgehoben. In § 1 Absatz 2 wird die bis 1. Januar 2020 geltende Rechtslage wie-
der geregelt. 
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Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Absatz 1:

Das Inkrafttreten steht zunächst unter der aufschiebenden Bedingung, dass in al-
len Ländern Verträge nach Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2696) abgeschlossen wurden und damit die dort in Artikel 3 und 
4 vorgesehenen Änderungen des Finanzausgleichgesetzes in Kraft getreten sind. 
Gemäß Artikel 63 Absatz 1 Satz 1 Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
sollen Gesetze den Tag bestimmen, an dem sie in Kraft treten. Nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 82 Absatz 2 Satz 1 Grundge-
setz kann für den Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Gesetzes auch „ein mit großer 
Wahrscheinlichkeit erwartetes bestimmtes Ereignis maßgebend sein“ (Urteil vom 
8. Juli 1976, 1 BvL 19, 20/75, 1 BvR 148/75). Es bestehen keine konkreten An-
haltspunkte dafür, dass nicht sämtliche Länder Verträge nach Artikel 1 § 4 des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung mit dem Bund abschließen werden. Gleichwohl muss für den Fall 
Vorsorge getroffen werden, dass wider Erwarten nicht alle Länder einen solchen 
Vertrag unterzeichnen. 
Das Inkrafttreten ist zudem gestaffelt, womit Artikel 1 und 3 nicht vor dem  
1. Januar 2020, Artikel 4 nicht vor dem 2. Januar 2020 und Artikel 2 und 5 nicht 
vor dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. Der Zeitpunkt des frühesten Inkrafttretens 
der Artikel 2 und 5 vollzieht die im Gesetz zur Weiterentwicklung der Quali-
tät und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung in den dortigen Artikeln 3 und 4 
vorgesehenen Befristungen der zusätzlichen Umsatzsteueranteile bis zum Jahr 
2022 nach, die zu Steuermehreinnahmen in Baden-Württemberg führen. Dement-
sprechend werden Regelungen, die mit der Gewährung von Leitungszeit verbun-
den sind, ebenfalls bis einschließlich 2022 befristet.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gibt den jeweiligen Tag des In-
krafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekannt.
Absatz 2 regelt das Inkrafttreten der Bestimmungen zur Erhöhung der Mittel für 
die pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen auf 145 Mio. Euro. Diese 
stehen nicht in Zusammenhang mit den nach Artikel 1 § 4 des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung mit 
dem Bund abzuschließenden Verträgen und sollen noch für das Jahr 2019 gelten.
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Stellungnahmen in der Anhörung
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   Stellungnahme des Normenkontrollrats Baden-Württemberg 

gemäß Nr. 6.1 VwV NKR BW 
 

 
Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Fi-
nanzausgleichsgesetzes und der Verordnung zur Änderung der 
Kindertagesstättenverordnung 
NKR-Nummer 194/2019, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat den Entwurf des oben genannten Regelungs-
vorhabens geprüft. 
 
I.  Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  
 Kein Erfüllungsaufwand 

 
Wirtschaft  

 Geringfügiger Erfüllungsaufwand 

 
Verwaltung (Land/Kommunen)  

 Geringfügiger Erfüllungsaufwand 

 

 
II. Im Einzelnen 
 
Mit dem Artikelgesetz werden die Voraussetzungen geschaffen, um dem Land zustehende 
Bundesmittel aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 
Kinderbetreuung zur Stärkung der Leitungen der Kindertageseinrichtungen einzusetzen. 
Mit der Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der Verordnung des Kultusminis-
teriums zur Änderung der Kindertagesstättenverordnung wird insbesondere die Freistellung 
für die Wahrnehmung der Aufgaben der Leitung einer Kindertageseinrichtung verbindlich vor-
gegeben. 
 
Die im Rahmen des Artikelgesetzes geplanten Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes 
unterliegen nicht dem Prüfungsrecht des Normenkontrollrats. 
 
 
II.1. Erfüllungsaufwand 
 
II.1.1.  Bürgerinnen und Bürger 
 
Es entsteht kein Erfüllungsaufwand. 
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II.1.2.  Wirtschaft 
 
Da die freien Trägern von Kindertageseinrichtungen die Betriebsausgabenförderung für die 
Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben zusammen mit der Förderung der Kin-
dertageseinrichtung nach § 8 Abs. 2,3 oder 4 Kindertagesbetreuungsgesetz beantragen, ist 
lediglich von einem geringfügigen zusätzlichen Erfüllungsaufwand auszugehen. 
 
II.1.3.  Verwaltung (Land/Kommunen) 
 
Die Bewilligung und Auszahlung der Förderung für die zur Wahrnehmung von pädagogischen 
Leitungsaufgaben freigestellte Leitung der Kindertageseinrichtung an die freien Träger durch 
die Gemeinde erfolgt zusammen mit der Förderung der Kindertageseinrichtung nach § 8 Abs. 
2,3 oder 4 Kindertagesbetreuungsgesetz. Auch hier kann von einem geringfügigen zusätzli-
chen Erfüllungsaufwand ausgegangen werden. 
 
II.2. Nachhaltigkeitscheck 
 
Mit dem Regelungsvorhaben wird ein Beitrag für eine gute Bildung und Betreuung der Kinder 
geleistet. Es erhöht die Chancengleichheit und trägt dem Prinzip der nachhaltigen Entwick-
lung Rechnung.  
 
 
III. Votum 
 
Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens plausibel dargestellt. 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg erhebt im Rahmen seines Regierungsauftrags 
keine Einwände gegen die Darstellung der Regelungsfolgen.  
 
 

 
Dr. Gisela Meister-Scheufelen Gerda Stuchlik 
Vorsitzende Berichterstatterin 
 
 
Verzeichnis der Abkürzungen 

VwV NKR BW  Verwaltungsvorschrift für den Normenkontrollrat Baden-Württemberg  


